
Personen uberlassen, sondern daß diese steuerliche Anmeldung nach dem Sinne der gedachten
Gesetzesstelle auch in ufehun der blos zuwihschafttchen Zwecken bestimmren,jedoch guchur Branu#weindestillarion verwendbaren Apparate beim Uebergang derselben in andere Hand
zu erfolgen har. Gnre, am 3. August 1849.

Kürstlich, Reuz-elausschesWinisterium.retschne
Schlick.

à4 242. Wss- **)13.„ pe 1849, die Herausgabe von Zeitschriften betr.

Zu Herstellung der nöthigen Geichmiike k 00 “r“ die has Fürsten-html
Gerabehen Verordnung (Ames- und Nachrichesbt in Jahrga ·welcher die nö- rn bbottnl Pgele en 8 Blatter

echsch sind, bei der ersten Ausgabe oder Versendung der einzelnen Num-

n jedes Mal ein Exemplar die *3abgzuliefernim Interesse zweckmäßiger und norhwendiger Preßpolizei auch auf die sammtlichen ubrigen
Theile der Furstlich Reußischen Landej.L. hiermit ausgedehntu dabei bemerkt, daß diese
s EN'i'i* r einzelnen Ereninplare durch Einsendung an unsere Kanglei zu erfolgen hat.wird die für die sämmlichenLandestheile gleichmähig 7 Vanscheifdaß von- 1 lnn Herausgabe einer neuen Zeitschrift vorgängige Auzei

gabe des derah wor ilichn Redakteurs bei uns zu machen ist, von Reuem in Enmerung
gebrachr. Gera,am13. September

Fstiich e Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.
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Schlick.

àa 243. Minsttrialte kanntmachung vom 15. September 1849, dieäußere Form und die Keunzei-chen der demnächst auszugebenden Kassenbilleto betr. r*iien im A.= u. V.-Bl. Nr. 38.)

eil der in Gemäßheit des Geseves vvom 27. März 1840 angefertig=
ge Glmanwäisunger mit Zustimmung des Landtags demnächst verausgabt wer-

soll: so werden die äußere Form und die Kennzeichen dieser Kassenscheine in
rm—“i zur öffentlichen Kenntniß aebravt

irrSasseanwesange nd euf ein asarbiges Hanfpapier gedruckt und lau-ten jeD einen Thal

e 300, voo Stück gualien ldd sind in 15 Serien vertheilt. Die Se-
rien d auf'd Scheinen mit großen# mischen Buchstaben inder Reihenfolge desAlphabeths (A. lis P. einschließlich) bezeichnet.

3.
DieAbdrucke der Hauptplatten ie Vordersolte (A.) und der Rückseite (V.)

sind nachstehend eingerückt:


